
5.1  BEISPIEL FÜR EIN PRÜFSCHEMA ZUR NOTWENDIGKEIT DER EINSICHT- 
NAHME IN EIN FÜHRUNGSZEUGNIS FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE PERSONEN
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Tätigkeit:

Es besteht Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. JA          NEIN

Einsichtnahme in Führungszeugnis ist notwendig    JA          NEIN

Wahrnehmung von Leistungen oder anderen Aufgaben nach SGB VIII, SGB IX und SGB XII. JA          NEIN

Finanzierung der Aufgabe durch öffentliche Mittel oder Vereinbarung mit einem öffentlichen Träger 
mit Regelungen über die Aufgabenwahrnehmung. JA          NEIN

Zusätzlich bei Trägern der freien Jugendhilfe:

Abschließende Einschätzung:

Begründung:

GEFÄHRDUNGSPOTENZIAL GERING MITTEL HOCH

Art:

Vertrauensverhältnis

Hierarchie- / Macht - / Abhängigkeitsverhältnis

Altersdifferenz

Risikofaktoren des bzw. der Schutzbefohlenen / Verletzlichkeit

Intensität:

Abwesenheitszeiten weiterer Personen

Bei Gruppen: Häufigkeit von Mitgliederwechseln

Geschlossenheit (fehlende Einsehbarkeit) der Räumlichkeiten

Grad an Intimität des Kontaktes / Wirken in die Privatsphäre

Dauer:

Zeitlicher Umfang

Regelmäßigkeit

Eine Orientierung gibt die Liste von Tätigkeiten Ehrenamtlicher ab 14 Jahren in Gemeinden und Kirchenkreisen auf der  
Internetseite der Ansprechstelle >> https://www.ekir.de/ansprechstelle/aktiv_gegen_sexualisierte_gewalt.php



5.2   BESCHEINIGUNG ZUR BEANTRAGUNG DES ERWEITERTEN FÜHRUNGS- 
ZEUGNISSES / MUSTERSCHREIBEN FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE PERSONEN

Erweitertes Führungszeugnis

Sehr geehrte*r ,

wir freuen uns sehr, dass Sie ehrenamtlich in unserer kirchlichen Arbeit tätig sind und danken Ihnen für Ihr Engagement und 
Ihren Einsatz!

Wir haben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in unseren Arbeitsfeldern ein Schutzkonzept erstellt. Dieses bezieht sich 
insbesondere auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. Ein besonderes Qualitätsmerkmal 
stellt in diesem Zusammenhang die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse vor Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
und regelmäßig alle fünf Jahre dar.

Unser Schutzkonzept orientiert sich am Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Dort steht in § 5 Abs. 3, dass Mitarbeitende bei der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz in der jeweils geltenden Fassung und nach der Aufnahme in regelmäßigen 
Abständen von längstens fünf Jahren vorlegen müssen. Das gilt für alle ehrenamtlichen Personen, die aufgrund der Art, 
Intensität und Dauer des Kontaktes zu minderjährigen oder volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen bzw. ausüben dürfen . 

Variante 1 (Vorlage vor Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit)
Sie sollen zum  Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde 

 
im Bereich  aufnehmen. 
Bei der Ausübung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit werden Sie regelmäßig Kontakt zu minder-jährigen und / oder volljährigen 
Personen in Abhängigkeitsverhältnissen haben. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst  

[Einfügen einer genauen Beschreibung der konkreten Aufgaben, aus der sich die Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen 
Kontaktes ergibt].
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen wird deshalb die Einsichtnahme in ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis notwendig.

Adresse

Vorname, Nachname

Muster Aufforderungsschreiben Erweitertes Führungszeugnis

Vorname, Nachname
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Variante 2 (erstmalige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses bei bereits bestehender ehrenamtlicher Tätigkeit)
Sie haben zum  Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde 

 im Bereich  aufgenommen. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst  

[Einfügen einer genauen Beschreibung der konkreten Aufgaben, aus der sich die Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen 
Kontaktes ergibt]. 
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen sowie der neuen Regelung des § 5 Abs. 3 des Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche im Rhein-
land zum Schutz vor sexualisierter Gewalt wird deshalb die Einsichtnahme in ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis
notwendig.

Variante 3 (erneute Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses aufgrund Zeitablaufs)
Sie haben zum  Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde 

 im Bereich  aufgenommen. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst 

 
[Einfügen einer genauen Beschreibung der konkreten Aufgaben, aus der sich die Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen 
Kontaktes ergibt]. 
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen sowie des Zeitablaufs von fünf Jahren wird deshalb die Einsichtnahme in ein aktuelles  
erweitertes Führungszeugnis notwendig.

Wir bitten Sie um Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz bei der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen Meldebehörde unter Vorlage der als Anlage beigefügten Bescheinigung. Die Bescheinigung 
dient zum Nachweis, dass das erweiterte Führungszeugnis zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit benötigt wird. Das 
Führungszeugnis ist in diesem Fall kostenfrei (Gebührenbefreiung im Sinne der Vorbemerkung 1.1.3 zu Nr. 1130 der Anlage 
zu § 4 Abs. 1 JVKostG).

Unmittelbar nach Erhalt bitten wir das erweiterte Führungszeugnis der / dem Vorsitzenden des Presbyteriums / der / dem  
Personalkirchmeister / in / dem Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde  

 zur Einsichtnahme vorzulegen.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen 
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Bescheinigung zur Antragstellung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß 
§ 30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz

Die Evangelische Kirchengemeinde  beabsichtigt

geboren am in  wohnhaft 
zum  im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich  einzusetzen.

ist ehrenamtliche Mitarbeiter*in im Bereich  der Evangelischen Kirchengemeinde 
  und ist erstmalig verpflichtet ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.

ist ehrenamtliche Mitarbeiter*in im Bereich  der Evangelischen Kirchengemeinde 
und hat hier letztmalig am  ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt.

Gemäß § 5 Abs. 3 des Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Schutz vor sexualisierter Gewalt müssen 
Mitarbeitende bei der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentral-
registergesetz in der jeweils geltenden Fassung und nach der Aufnahme in regelmäßigen Abständen von längstens fünf 
Jahren vorlegen, wenn die ehrenamtlich tätige Person aufgrund der Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu minder-
jährigen oder volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis eine 
entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen bzw. ausüben darf. 

ist aufgefordert, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz zum Zwecke der Ausübung 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit hier vorzulegen. Wir bitten um Ausstellung an die  Antragstellenden, damit die Möglichkeit 
der - weiteren -  Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit geprüft werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Vorname, Nachname

Vorname, Nachname

Vorname, Nachname

Vorname, Nachname
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5.3  EINHOLUNG DER ERWEITERTEN FÜHRUNGSZEUGNISSE IN     
 DER KIRCHENGEMEINDE

Das Presbyterium ist verantwortlich für die Einholung der erweiterten Führungszeugnisse aller Ehrenamtlichen und 
„einfachen“ Praktikant*innen, die nicht unter die Praktikantenordnung fallen 
( >> https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2621).
Für die Einholung der erweiterten Führungszeugnisse der beruflich Mitarbeitenden (Pfarrer*innen, Beamt*innen, Angestellte, 
Freiwilligendienste, Ein-Euro-Jobber*innen, Berufspraktikant*innen) ist ihre Superintendentur oder ihre gemeinsame / kreis-
kirchliche Verwaltung zuständig.
Wer für die erweiterten Führungszeugnisse von Honorarkräften zuständig ist, wird Ihnen ihre gemeinsame / kreiskirchliche 
Verwaltung mitteilen. Sollte diese Aufgabe bei der Kirchengemeinde liegen, muss das Presbyterium Zuständigkeiten und 
Verfahren festlegen. Dazu ist eine Arbeitshilfe in Arbeit, die auf der Internetseite der Ansprechstelle abrufbar sein wird.

Sie müssen in der Kirchengemeinde darauf achten, dass
•  alle Ehrenamtlichen an einer Schulung zum Thema sexualisierte Gewalt teilnehmen,
• bestimmte Ehrenamtliche und Praktikant*innen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

Für beide Aufgaben müssen die Personen erfasst und die Umsetzung nachgehalten werden. Es kann sinnvoll sein, dass diese 
Aufgaben durch eine Person wahrgenommen wird. Evtl. ist es eine Arbeitserleichterung, nicht zwei Listen zu führen, auch 
wenn die Personenkreise nicht identisch sind. Der unten stehende Verfahrensvorschlag geht nur von der Aufgabe „Einholung 
der erweiterten Führungszeugnisse“ aus.
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Folgende Beschlüsse muss das Presbyterium fassen:

A. Grundsatzentscheidung über die Zuständigkeit
1.   Die Verantwortung für die Einhaltung des Verfahrens zur Einholung der erforderlichen erweiterten Führungs-  

 zeugnisse übernimmt

       Alternativ: übernimmt die oder der Vorsitzende, die Personalkirchmeister*in
 

 
 Die Stellvertretung übernimmt 

 Die entsprechende Person bereitet den Beschlussvorschlag für das Verfahren vor.

B. Regelungen zum Verfahren: 
1.  In folgenden Arbeitsbereichen der Kirchengemeinde sind Ehrenamtliche und „einfachen“ Praktikant*innen tätig:        
             

2.   Für folgende Arbeitsbereiche   werden Listen aller dort
 tätigen Ehrenamtlichen und einfachen Praktikant*innen durch   
 geführt und aktualisiert.

1. + 2.  Wenn in allen Arbeitsbereichen Ehrenamtliche und einfache Praktikant*innen tätig sind und für alle Arbeitsbereiche 
die Prüfung, ob ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss, durchgeführt werden muss oder alle Ehren-
amtlichen und einfachen Praktikant*innen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen, können die Beschlüsse 
unter 1. und 2. zusammengefasst werden:

 Eine Liste aller in der Kirchengemeinde tätigen Ehrenamtlichen und einfachen Praktikant*innen wird durch    
              geführt, die Stellvertretung übernimmt .

3.    Für die Einholung der erweiterten Führungszeugnisse (Ehrenamtliche anschreiben, Einsichtnahme, Wiedervorlage 
 organisieren, erneut anfordern) ist  zuständig, die Vertretung übernimmt  
  
 (z. B.  Kirchmeister*in, Presbyter*in, Gemeindebüro, gemeinsame Verwaltung [Wahlaufgabe!]) 

4.  Für den Fall einer Eintragung im erweiterten Führungszeugnis teilt  
 (Vertretung übernimmt ) der Person den Beschluss des Presbyteriums  
 über die Beendigung der Tätigkeit / die Nicht-Aufnahme mit.

Vorname, Nachname

Vorname, Nachname

Vorname, Nachname



Hilfestellung für die Verantwortliche oder den Verantwortlichen:

Was ist zu tun, wenn Ehrenamtliche oder „einfache“  Praktikant*innen,  ihre Tätigkeit ab dem 1.1.2021 neu aufnehmen?

Wird die Tätigkeit in einem Arbeitsbereich aufgenommen, in dem die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
geprüft werden muss? Siehe Beschluss des Presbyterium unter B. 2

       JA            NEIN >> nichts weiter zu veranlassen 

Gilt Vorlagepflicht in dem Arbeitsbereich immer?  

       JA >> weiter mit Information an Zuständigen für Einholung erweitertes Führungszeugnis

Gilt Vorlagepflicht nur nach Prüfung? 

       JA >> die Vorsitzende oder der Vorsitzender des Presbyteriums muss dann die Vorlagepflicht prüfen

         Muster Prüfschema ausfüllen (siehe 5.1) und zu den Personalunterlagen nehmen.

        Es muss kein Führungszeugnis vorgelegt werden – nichts weiter zu veranlassen.

        Es muss ein Führungszeugnis vorgelegt werden – dann weiter mit Information an Zuständigen für Einholung 
        erweitertes Führungszeugnis.

Einholung des Führungszeugnisses

        Aufforderung zur Vorlage des erw. Führungszeugnisses

        Einsichtnahme  

        Keine Eintragung vorhanden – Wiedervorlage vermerken, damit vor Ablauf von 5 Jahren aktuelles FZ angefordert 
        werden kann.

        Eintragung vorhanden: 
        >> in Personalunterlagen vermerken: Ausstellungsdatum des Führungszeugnisses; Datum 
        der Einsichtnahme; Umstand, dass Eintragung vorhanden >> Beschluss des Presbyteriums herbeiführen.
 
        Presbyterium stellt durch Beschluss fest, dass eine Voraussetzung für die Tätigkeit fehlt oder entfallen ist 
        (siehe Art. 47 Satz 1 Kirchenordnung).

        Mitteilung des Beschlusses an Ehrenamtliche / Praktikant*innen  
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